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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift „Wendebrück -Ost “, WE  58 
Stadtgebiet zwischen K 81 (Am Beberbach), K 81 (Wendebrück) und A 391 
Satzungsbeschluss 
  
 
 
"1. Der Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift „Wendebrück-Ost“, WE 58, wird in der wäh-

rend der Sitzung ausgehängten Fassung gemäß § 10 (1) Baugesetzbuch (BauGB) als 
Satzung beschlossen. 

 2. Die zugehörige Begründung wird beschlossen.“ 
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Aufstellungsbeschluss und Planungsziel 
 
Der Standort Wendebrück ist im Zentrenkonzept Einzelhandel als ausbaufähiger Entwicklungs-
schwerpunkt für den großflächigen Einzelhandel dargestellt. Entsprechend dem Grundsatzbe-
schluss des Rates sind die nach altem Baurecht vor 1977 ausgewiesenen Gewerbe- und In-
dustriegebiete auf den Stand der heutigen Baunutzungsverordnung zu bringen und großflächige 
Einzelhandelsbetriebe außer in der Innenstadt nur noch in Sondergebieten zuzulassen. Zur 
Sicherung dieser Ziele hat der Verwaltungsausschuss daher am 3. Dezember 1996 die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes ‚Wendebrück-Ost’, WE 47, beschlossen. 
 
Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes WE 47 umfasst eine größere Fläche als der 
nunmehr für eine Teilfläche fortgeführte vorliegende Bebauungsplan WE 58. Der Bebauungs-
plan WE 58 beplant nur den Teilbereich des Aufstellungsbeschlusses von 1996, in dem älteres 
Planungsrecht aktualisiert werden muss bzw. planungsrechtliche Regelungen zur Vermeidung 
von Fehlentwicklungen erforderlich sind. Dies sind einerseits die Bebauungspläne WE 41 und 
WE 45, andererseits der zwischen der Straße Wendebrück und der A 391 gelegene und als 
Innenbereich gemäß § 34 BauGB zu beurteilende Bereich. Aufgrund der derzeitigen planungs-
rechtlichen Situation sind städtebauliche Fehlentwicklungen nicht auszuschließen. In diesem 
Zusammenhang sind insbesondere Einzelhandelsnutzungen zu nennen, die dem Zentrenkon-
zept Einzelhandel entgegenstehen. 
 
 
Verfahren 
 
Der Bebauungsplan wird als vereinfachte Änderung gemäß § 13 BauGB durchgeführt da die 
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. 
 
Von der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit und Erörterung gemäß § 3 (1) BauGB wur-
de im Verfahren gemäß § 13 BauGB abgesehen, ebenso von der frühzeitigen Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB. Die Beteiligung der Öffentlichkeit wurde auf 
Grundlage von § 3 (2) BauGB durchgeführt. 
 
 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffen tlicher Belange sowie sonstiger  
Stellen gemäß § 4 (2) BauGB 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB 
sowie sonstiger Stellen wurde in der Zeit vom 9. August bis 10. September 2007 durchgeführt. 
Aufgrund der vom Rat beschlossenen Ergänzungen zum Zentrenkonzept Einzelhandel sowie 
dem ebenfalls vom Rat beschlossenen Steuerungskonzept Vergnügungsstätten wurden die 
Planungen aktualisiert. Die Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB wurde daher in der Zeit vom 
22. Juli bis 23. August 2013 wiederholt. Es wurden keine Bedenken gegen die Planung vorgeb-
racht. Stellungnahmen, die zu einer wesentlichen Änderung der Planung geführt hätten, wurden 
nicht vorgelegt.  



3 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB 
 
Am 8. Juli 2014 wurde die öffentliche Auslegung vom Verwaltungsausschuss beschlossen und 
in der Zeit vom 22. Juli bis 21. August 2014 durchgeführt. In dieser Zeit sind keine Stellung-
nahmen eingegangen. 
 
 
Änderungen nach der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB 
 
Auf Anregung des Stadtbezirksrates wurden die Planunterlagen zur Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 (2) BauGB dahingehend ergänzt, dass im Plangebiet Nachtlokale sowie Vor-
führ- und Geschäftsräume, deren Zweck auf Darstellungen mit sexuellem Charakter ausgerich-
tet ist, sowie Swingerclubs und Wohnungsprostitution auch ausnahmsweise nicht zulässig sein 
sollen (DS 16662/14, 1. Ergänzung). Die Planunterlagen wurden dahingehend korrigiert. Aller-
dings wurde es versäumt, die Begründung vollumfänglich anzupassen. Zudem hat sich ein 
Verweis auf den Landkreis Wenden als falsch erwiesen. Die Begründung wurde entsprechend 
korrigiert. Die Korrekturen haben keinen Einfluss auf die planerischen Aussagen und können 
daher zum Satzungsbeschluss vorgenommen werden. Die Passagen sind kenntlich gemacht. 
 
 
Empfehlung 
 
Die Verwaltung empfiehlt, den Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift „Wendebrück-Ost“, 
WE 58, als Satzung sowie die Begründung zu beschließen. 
 
Die Zuständigkeit des Rates ergibt sich aus § 58 Abs. 1 Nr. 5 Niedersächsiches Kommunalver-
fassungsgesetz (NKomVG). 
 
 
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vorlage: 
 
Anlage 1: Übersichtskarte 
Anlage 2: Zeichnerische Festsetzungen mit Planzeichenerklärung  
Anlage 3: Textliche Festsetzungen und Hinweise 
Anlage 4: Begründung 
Anlage 5: Zusammenstellung des derzeitigen Planungsrechtes 
 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Leuer 
 










Bebauungsplan WE 58  Textliche Festsetzungen, Stand; 11. August 2014 
Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990/1993  Verfahrensstand: Satzungsbeschluss 
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Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Wendebrück-Ost WE 58 
Textliche Festsetzungen und Hinweise 
 
 
Dieser Bebauungsplan ändert und ergänzt die Fest-
setzungen der nachfolgend mit den jeweiligen Be-
kanntmachungsdaten aufgezählten rechtswirksamen 
Bebauungspläne: 
WE 41 vom 15. Nov. 1965 BauNVO 1962 
WE 45 vom 18. Nov. 1983 BauNVO 1977 
Die dortigen planungsrechtlichen Bestimmungen 
bleiben weiterhin gültig, soweit sie den in diesem 
Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen nicht 
widersprechen. 
 


A Städtebau 


gemäß § 1 a und § 9 BauGB 
 
 
I Art der baulichen Nutzung 
 
1. Regelungen für alle Sondergebiete 
 
1.1 In den Sondergebieten SO sind nur großflächi-


ge Einzelhandelsbetriebe und –nutzungen im 
Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO mit den unter 
I 2. bis 4. aufgeführten Angebotssektoren zu-
lässig. 


 
1.2 Verkaufsfläche 
 


Verkaufsflächen im Sinne dieser Festsetzungen 
sind alle dem Kunden zugänglichen und dem 
Verkauf dienenden Flächen wie Verkehrsflä-
chen, Kassen- und Packzonen, Kundentoilet-
ten. Dazu gehören auch dem Kunden – insbe-
sondere aus hygienischen Gründen – nicht zu-
gänglichen Flächen wie Bereiche für das Porti-
onieren und Zubereiten von Frischwaren.  


 
1.3 Verkaufsflächenzahl (VFZ) 


 
Die Verkaufsflächenzahl VFZ gibt an, wieviel 
Quadratmeter Verkaufsfläche je Quadratmeter 
Baugrundstücksfläche zulässig sind. 


 
1.4 Randsortiment 
 


Die Verkaufsfläche für das Randsortiment ins-
gesamt darf 5 % der Verkaufsfläche des Ein-
zelhandelsbetriebes nicht überschreiten. 
 
Die Verkaufsfläche für eine Warengruppe des 
Randsortiments darf 2,5% der Verkaufsfläche 
des Einzelhandelsbetriebes nicht überschreiten. 
 


1.5 Freisortiment 
 
Die Verkaufsfläche für das Freisortiment insge-
samt darf 3 % der Verkaufsfläche des Einzel-
handelsbetriebes nicht überschreiten. Die Ver-
kaufsfläche für eine Warengruppe des Freisor-
timents darf 1 % der Verkaufsfläche des Ein-
zelhandelsbetriebes nicht überschreiten. 
 
Für die unter den textlichen Festsetzungen 
I Nr. 2 bis Nr. 4 aufgeführten Angebotssektoren 
ist ein Freisortiment mit einem nicht näher spe-
zifizierten Warensortiment zulässig, in dem je-
doch folgende Warengruppen unzulässig sind: 


 
 Antiquitäten, Kunstgegenstände 
 Arzneimittel, medizinische Produkte 
 Baby-/Kinderartikel (außer Kinderwagen/-


sitze) 
 Bastel-/Hobbybedarf 
 Bekleidung 
 Beleuchtungskörper 
 Blumen (Schnitt- und Topfpflanzen) 
 Briefmarken 
 Brillen, -zubehör, optische und akustische 


Erzeugnisse 
 Bücher 
 Bürobedarf 
 Computer (PC), -zubehör 
 Drogerie-, Parfümeriewaren, Kosmetika 
 Elektrohaushaltsgeräte 
 Fahrräder und Zubehör 
 Geschenkartikel 
 Glas, Porzellan, Keramik 
 Handarbeitsartikel, Strick- und Kurzwaren 
 Haushaltswaren, Hausrat 
 Heimtextilien, Bettwaren 
 Kunstgewerbliche Erzeugnisse 
 Kürschnerwaren 
 Lebensmittel: Nahrungs- und Genussmittel, 


Getränke 
 Lederwaren 
 Musikinstrumente, Musikalien 
 Papier-/Schreibwaren, Schulbedarf 
 Sanitäts- und Orthopädieartikel 
 Schuhe 
 Spielwaren 
 Sportartikel, kleinteilige Sportgeräte 
 Teppiche 
 Uhren, Schmuck, Edelmetallwaren 
 Unterhaltungselektronik, Bild- und Tonträger 
 Tabakwaren und Zubehör 
 Wäsche 
 Zeitungen und Zeitschriften 
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2. Sondergebiet großflächiger Einzelhandel SO1 
 
2.1 Im SO 1 sind großflächige Einzelhandelsbetrie-


be des Angebotssektors „Möbel und Einrich-
tungen“ für das unten genannte Warensorti-
ment zulässig. 


 
Die Verkaufsflächenzahl VFZ dieser Einzelhan-
delsbetriebe darf 0,8 nicht überschreiten. 


 
In großflächigen Einzelhandelsbetrieben des 
Angebotssektors „Möbel und Einrichtungen“ 
sind Warensortimente nur wie folgt zulässig: 
 


 a) Kernsortiment folgender 4 Warengruppen: 
1. Möbel, nicht jedoch Antiquitäten 
2. Bettauflagen und Matratzen 
3. Küchen 
4. Bodenbeläge, nicht jedoch Inselteppiche 
 
b) Randsortiment folgender 6 Warengruppen: 
1. Bettwaren 
2. Leuchten und –zubehör 
3. Fensterbehänge 
4. Kissen, Deko-Stoffe 
5. Dekorationsgegenstände, nicht jedoch 


Kunstwerke und Antiquitäten und Inseltep-
piche 


6. Campingmöbel (Klappmöbel, Sonnenschir-
me, Luftmatratzen) 


 
2.2 Ausnahmsweise sind großflächige Einzelhan-


delsbetriebe der Angebotssektoren „Baube-
darf“, „Gartenbedarf“, „Großteilige Sportgeräte“, 
„Wohnwagen/Campingfahrzeuge“ und „Kraft-
fahrzeuge und Zubehör“ mit dem unter 3.2 bis 
3.6 aufgeführten Warensortiment zulässig. 


 
3. Sondergebiete großflächiger Einzelhandel 


SO 2.1 und SO 2.2 
 
3.1 In den Sondergebieten SO 2.1 und SO 2.2 sind 


großflächige Einzelhandelsbetriebe der Ange-
botssektoren „Baubedarf“, „Gartenbedarf“, 
„Großteilige Sportgeräte“, „Wohnwagen/Cam-
pingfahrzeuge“ und „Kraftfahrzeuge und Zube-
hör“ für das unter 3.2 bis 3.6 genannte Waren-
sortiment und des Angebotssektors „Möbel und 
Einrichtungen“ für das unter I 2.1 genannte Wa-
rensortiment zulässig. 


 
Die Verkaufsflächenzahl VFZ dieser Einzelhan-
delsbetriebe darf im SO 2.1 0,8 und im SO 2.2 
0,3 nicht überschreiten. 


 
3.2 In großflächigen Einzelhandelsbetrieben des 


Angebotssektors „Baubedarf“ sind Warensorti-
mente nur wie folgt zulässig: 
 
a) Kernsortiment folgender 7 Warengruppen: 
1. Holz, Baustoffe und Bauelemente 
2. Baumaschinen und –zubehör, Baumaschi-


nenverleih 
3. Sanitär einschließlich Zubehör (z. B. Sani-


tärobjekte, Armaturen, Installationsmaterial, 
Sanitärzellen, Saunen) 


4. Eisenwaren und Werkzeuge 


5. Farben, Wand- und Bodenbeläge einschl. 
Zubehör, nicht jedoch Inselteppiche 


6. Elektroinstallationsmaterial 
7. Jalousien und Markisen 
 
b) Randsortiment folgender 3 Warengruppen: 
1. Einrichtungsgegenstände für Badezimmer 
2. Leuchten und –zubehör 
3. Kfz-Zubehör 
 


3.3 In großflächigen Einzelhandelsbetrieben des 
Angebotssektors „Gartenbedarf“ sind Waren-
sortimente nur wie folgt zulässig: 
 
a) Kernsortiment folgender 7 Warengruppen: 
1. Pflanzen und Samen 
2. Düngemittel und Pflanzenschutzmittel 
3. Gartenbedarf 
4. Gartengeräte 
5. Pflanzbehälter 
6. Gartenmöbel und -ausstattung 
7. Garten- und Gerätehäuser 
 
b) Randsortiment folgender 2 Warengruppen: 
1. Heimpflanzenzubehör, Vasen und Übertöp-


fe 
2. künstliche Blumen 
3. Kleintiere. Kleintiere im Sinne dieser Fest-


setzungen sind für den Verkauf in Zoofach-
geschäften geeignete Tiere, wie Amphibien, 
Reptilien, Fische, Vögel und Kleinsäuger. 
Ausgenommen sind Katzen und Hunde. 


4. Bedarfsartikel für die Haltung von Klein- und 
Haustieren (auch für Katzen und Hunde) 
einschl. Tiernahrung 


 
3.4 In großflächigen Einzelhandelsbetrieben des 


Angebotssektors „Großteilige Sportgeräte " sind 
Warensortimente nur wie folgt zulässig: 


 
a) Kernsortiment folgender 4 Warengruppen:  
1. Boote 
2. Bootsanhänger 
3. Surfbretter 
4. Gleitsegler (Paraglider)/Windsegler 


 
b) Randsortiment folgender 3 Warengruppen:  
1. Fitnessgeräte, Hometrainer 
2. Tauchgerät 
3. Zubehör für die unter a) genannten Waren-


gruppen, wie Spezialschutz- und Sportbe-
kleidung für Motor- und Wassersport, wie 
z.B. Helme, Schutzanzüge, Stiefel 


 
3.5 In großflächigen Einzelhandelsbetrieben des 


Angebotssektors „Wohnwagen/Camping-
fahrzeuge" sind Warensortimente nur wie folgt 
zulässig: 


 
a) Kernsortiment folgender 3 Warengruppen: 
1. Wohnmobile 
2. Wohnwagen und Campingfahrzeuge 
3. Zelte 


 
b) Randsortiment folgender 3 Warengruppen: 
1. Campingmöbel (Klappmöbel, Sonnenschir-


me, Luftmatratzen) 
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2. Campingartikel (Schlafsäcke, Campingge-
schirr, Zelt- und Wohnwagenausrüstung) 


3. Zubehör für die unter a) genannten Waren-
gruppen 


 
3.6 In großflächigen Einzelhandelsbetrieben des 


Angebotssektors „Kraftfahrzeuge und Zubehör“ 
sind Warensortimente nur wie folgt zulässig: 
 
a) Kernsortiment folgender 2 Warengruppen: 
1. Kraftfahrzeuge (Personenkraftwagen, Mo-


torräder, Motorroller, Mopeds, Anhäger) 
2. Fahrzeugteile/ Reparaturen (Motoren, Rei-


fen und Felgen, Ersatzteile, Spezialwerk-
zeuge, Reparaturmittel) 


 
b) Randsortiment folgender 4 Warengruppen: 
1. Kfz-Pflege- und Schmiermittel 
2. Schonbezüge und Fußmatten 
3. Kfz-Zubehör (wie z. B. Radzierblenden, 


Sportlenker, Spoiler, Autoelektronik) 
4. Zubehör für die unter a) genannten Waren-


gruppen wie z. B. Spezialschutz- und Sport-
bekleidung für Motorsport (z.B. Helme, 
Schutzanzüge, Stiefel) 


 
4. Ausnahmsweise zulässige gewerbliche Nut-


zungen 
 


4.1 In den Sondergebieten SO sind ausnahmswei-
se Betriebe und Anlagen gemäß § 8 Abs. 2 und 
Abs. 3 BauNVO zulässig. Innerhalb der aus-
nahmsweise zulässigen gewerblichen Nutzun-
gen sind folgende Nutzungen ausgeschlossen: 


 
-  Einzelhandelsbetriebe  
-  Bordelle und bordellartige Betriebe 
- Nachtlokale sowie Vorführ- und Geschäfts-


räume, deren Zweck auf Darstellungen mit 
sexuellem Charakter ausgerichtet ist, sowie 
Swinger-Clubs und Wohnungsprostitution 


-  Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
-  Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-


schaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter 
 


4.2 Innerhalb der ausnahmsweise zulässigen ge-
werblichen Nutzungen sind folgende Nutzungen 
zulässig: 
 
Verkaufs- und/oder Ausstellungsflächen, die im 
unmittelbaren Zusammenhang mit der am 
Standort erfolgten Herstellung oder Weiterver-
arbeitung von Waren und Gütern stehen. 
 
Sie müssen in eine mit der gewerblichen Funk-
tion, Weiterverarbeitung, Dienstleistung im Zu-
sammenhang stehende bauliche Anlage inte-
griert und von deutlich untergeordneter Größe 
sein. 
 
Innerhalb der Verkaufs- und/oder Ausstellungs-
flächen sind die unter I 1.5 aufgeführten Wa-
rengruppen unzulässig. 
 


 
 
 


II Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen 


 
1. Im gesamten Geltungsbereich sind die Gebäu-


deaußenteile von Aufenthaltsräumen zum 
Schutz vor Außenlärm nach den Bestimmungen 
für die im Bebauungsplan festgesetzten Lärm-
pegelbereiche (LPB) gemäß DIN 4109 „Schall-
schutz im Hochbau“ durchzuführen. 
 


2. Innerhalb der Lärmpegelbereiche (LPB) IV bis 
VI sind Fenster und Öffnungen zu Aufenthalts-
räumen in den der Lärmquelle zugewandten 
Fassaden nicht zulässig. 
 


3. Über die Festsetzungen II 1. und 2. hinaus 
können Fenster und Öffnungen zu schutzbe-
dürftigen Aufenthaltsräumen in Fassaden, die 
den Emittenten (A 391 und Am Beberbach) zu-
gewandt sind, ausnahmsweise zugelassen 
werden, wenn hierfür schallgedämmte Lüf-
tungseinrichtungen gemäß VDI-Richtlinie 2719 
„Schalldämmung von Fenstern und deren Zu-
satzeinrichtungen“ vorgesehen werden. 
 


4. Von den Festsetzungen II 1. bis 3. kann ganz 
oder teilweise abgesehen werden, wenn nach-
gewiesen wird, dass der erforderliche Schall-
schutz auf andere Weise gewährleistet ist. Der 
Nachweis kann auf der Grundlage einer Einzel-
fallberechnung gemäß VDI-Richtlinie 2719 
„Schalldämmung von Fenstern und deren Zu-
satzeinrichtungen“ unter Berücksichtigung des 
Geschosses, der Grundstücksorganisation und 
der Anordnung auf dem Baugrundstück erfolgen. 
 


 
B Örtliche Bauvorschrift 
 
gemäß §§ 80, 84 NBauO 
in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB 
 
 
I Geltungsbereich 
 
Die örtlichen Bauvorschriften gelten für den gesam-
ten Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Wende-
brück-Ost“, WE 58. 
 
 
II Werbeanlagen 
 
1. Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leis-


tung zulässig. 
 


2. Freistehende Werbeanlagen dürfen die Höhe 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück um 
2 m überschreiten, jedoch maximal 15 m hoch 
sein. 
 


3. Ortsfeste Werbeanlagen dürfen die Oberkante 
der baulichen Anlage, an der sie befestigt sind, 
nicht überschreiten. 


 
4. Die Ansichtsflächen der Werbeflächen an Wer-


betürmen dürfen folgende Größen je Werbeturm 
nicht überschreiten: 
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- Gesamte Ansichtsflächen (alle Seiten): max. 
50 m² 


- Einzelfläche: max. 25 m². 
 
 
III Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig handelt, wer eine Baumaßnahme 
durchführt oder durchführen lässt, die der örtlichen 
Bauvorschrift widerspricht.  
 
 
C Nachrichtliche Übernahme 
 
1. Innerhalb der Bauverbotszone der A 391 gelten 


die Vorschriften von § 9 FStrG (Bundesfern-
straßengesetz). 
 


2. Innerhalb der Bauverbotszone der Straße Am 
Beberbach gelten die Vorschriften von § 24 
NStrG (Niedersächsisches Straßengesetz) 


 
 
D Hinweise 
 
1. Für Werbeanlagen an Bundesautobahnen 


gelten die Regelungen des Allgemeinen Rund-
schreibens Straßenbau Nr. 32/2001 des Bun-
desministeriums für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen (BMVBW). 
 


2 Zur Umsetzung der textlichen Festsetzungen 
A II  „Festsetzungen zum Schutz gegen schäd-
liche Umwelteinwirkungen“ sind folgende 
Grundlagen maßgeblich: 


 


 DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei 
der Ausbreitung im Freien“, Herausgeber 
Deutsches Institut für Normung, Beuth-
Verlag, Berlin, 1999 
 


 VDI-Richtlinie „Schalldämmung von Fens-
tern und deren Zusatzeinrichtungen“, Her-
ausgeber Deutsches Institut für Normung, 
Beuth-Verlag, Berlin,1987  


 


 DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Her-
ausgeber Deutsches Institut für Normung, 
Beuth-Verlag, Berlin, 1989. 


 
Diese Unterlagen können in der „Beratungs-
stelle Planen - Bauen - Umwelt“ oder bei der 
Abt. Umweltschutz der Stadt Braunschweig 
eingesehen werden. 


 
3. Kampfmittel 
 


Es ist davon auszugehen, dass im Geltungsbe-
reich dieses Bebauungsplanes noch Kampfmit-
tel vorhanden sein können. Entsprechend ist 
ein Verdacht auf Bombenblindgänger nicht 
auszuschließen. Aus Sicherheitsgründen ist ei-
ne Flächensondierung auf Kampfmittel durch-
zuführen einschließlich der Aufgrabung festge-
stellter Verdachtspunkte. 
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 Anlage 4 
 
 
 
 
 


Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Wendebrück-Ost WE 58 
Begründung 
 
 
 
Geänderte Passagen siehe Seiten 3, 9 und 10 
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1 Rechtsgrundlagen - Stand: 17. Oktober 2014 - 


 
1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 


 


in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 15. Juli 2014 (BGBl. I S. 954) 


 


1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
 


in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 


 


1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV) 
 


in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 


 


1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. S. 1274), 
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 2. Juli 2013 (BGBl I S. 
1943) 


 


1.5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
 


in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Art. 2 und 4 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) 


 


1.6 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 


in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), 
zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I 
S. 2749) 
 


1.7 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG) 
 


in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104) 
 


1.8 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 
 


in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2014 (Nds. GVBl. S. 206) 


 


1.9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
 


in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geän-
dert durch Art. 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2013 (Nds. GVBI S. 307) 
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2. Bisherige Rechtsverhältnisse 
 
2.1 Flächennutzungsplan  


 
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes gilt der Flächennut-
zungsplan der Stadt Braunschweig in der Form der Neubekanntmachung 
vom 6. Oktober 2005. Er stellt in seiner geltenden Fassung für den Gel-
tungsbereich Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung Großflächiger 
Einzelhandel dar. Aus dieser Darstellung kann der Bebauungsplan entwi-
ckelt werden. 
 


2.2 Bebauungspläne 
 
Bebauungsplan WE 41, ehem. Wen/16 Urf. vom 15. Nov. 1965 


 
Diesen Bebauungsplan hat die Stadt Braunschweig 1974 im Zuge der Ge-
bietsreform vom ehemaligen Landkreis Wenden von der Gemeinde 
Bechtsbüttel übernommen. Der Bebauungsplan setzt ein Gewerbegebiet 
GE mit einer großzügig bemessenen überbaubaren Fläche sowie eine Er-
schließungsstraße fest. Die Grundflächenzahl GRZ beträgt 0,8, die Ge-
schossflächenzahl GFZ 1,2. Die Zahl der Vollgeschosse ist mit Z = 2 fest-
gesetzt. Entlang der festgesetzten Erschließungsstraße ist auf den Bau-
grundstücken eine zwingende Eingrünung festgesetzt. 
 
Bebauungsplan WE 45, ehem. Wen/21 Urf., Wen/16 1. Änd. vom 18. Nov. 
1983 
 
Dieser Bebauungsplan setzt in der nördlichen Hälfte des Geltungsbereichs 
ein Gewerbegebiet GE mit einer Grundflächenzahl GRZ = 0,8 und einer 
Geschossflächenzahl GFZ = 1,2 fest. Die Zahl der Vollgeschosse ist mit 
zwei Vollgeschossen als Höchstgrenze festgesetzt. 
 
In der südlichen Hälfte des Geltungsbereichs ist ein Sondergebiet SO-
Einzelhandel für den Angebotssektor „Bau, Garten, Camping“ mit einer 
Verkaufsfläche bis zu 4.200 m² festgesetzt, mit einer Grundflächenzahl 
GRZ = 0,5 und einer Geschossflächenzahl GFZ = 1,0; die Zahl der Vollge-
schosse ist mit zwei Vollgeschossen festgesetzt. Die überbaubaren Flächen 
der beiden Gebiete sind jeweils definiert. Darüber hinaus berücksichtigt der 
Bebauungsplan unterschiedliche Leitungsrechte sowie den südlichen Ab-
schnitt der Erschließungsstraße. 
 


2.3 Sonstiges Planungsrecht 
 
Mit Fertigstellung der A 391 werden die freien Flächen zwischen der Er-
schließungsstraße und der Autobahn, die nicht von den o.g. Plänen erfasst 
werden, gemäß § 34 BauGB beurteilt.  
 
 







- 4 - 


Bebauungsplan „Wendebrück-Ost“, WE 58  Begründung, Stand: 11. August 2014 
  Verfahrensstand: Satzungsbeschluss 


 


3. Anlass und Ziel des Bebauungsplanes 
 
Der Standort Wendebrück ist im Zentrenkonzept Einzelhandel als ausbau-
fähiger Entwicklungsschwerpunkt für den großflächigen Einzelhandel dar-
gestellt. Entsprechend dem Grundsatzbeschluss des Rates sind die nach 
altem Baurecht vor 1977 ausgewiesenen Gewerbe- und Industriegebiete 
auf den Stand der heutigen Baunutzungsverordnung zu bringen und groß-
flächige Einzelhandelsbetriebe außer in der Innenstadt nur noch in Sonder-
gebieten zuzulassen. Zur Sicherung dieser Ziele hat der Verwaltungsaus-
schuss daher am 3. Dezember 1996 die Aufstellung des Bebauungsplanes 
‚Wendebrück-Südost’, WE 47 beschlossen. 


 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes WE 58 umfasst den Teilbereich 
des Planungsbeschlusses von 1996, in dem älteres Planungsrecht aktuali-
siert werden muss bzw. planungsrechtliche Regelungen zur Vermeidung 
von Fehlentwicklungen erforderlich sind. Aufgrund der derzeitigen pla-
nungsrechtlichen Situation sind städtebauliche Fehlentwicklungen nicht 
auszuschließen. In diesem Zusammenhang sind insbesondere Einzelhan-
delsnutzungen zu nennen, die dem Zentrenkonzept Einzelhandel entge-
genstehen. 


 
Die Änderung der Bebauungspläne WE 41 und WE 45 kann als vereinfach-
tes Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt werden, da die Grundzüge 
der Planung nicht berührt werden. Darüber hinaus wird die Zulässigkeit von 
Vorhaben, die der Pflicht zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprü-
fung unterliegen, nicht vorbereitet; auch bestehen keine Anhaltspunkte für 
eine Beeinträchtigung der Schutzgebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
(FFH- und Vogelschutz-Richtlinie).  
 
Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird in diesem Verfahren von der Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB 
und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen. § 4c BauGB (Über-
wachung) wird nicht angewendet.  
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes WE 41 sind bisher großflächige 
Einzelhandelsbetriebe ohne Einschränkung des Sortiments auf der Grund-
lage der anzuwendenden BauNVO von 1962 zulässig, die Festsetzung ei-
nes Sondergebietes für den großflächigen Einzelhandel im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes WE 45 ist – obwohl hier die BauNVO von 1977 mit 
Vorschriften zu großflächigem Einzelhandel gilt – als Anpassung an die ge-
nehmigte Bestandssituation möglich, die bisherigen gewerblichen Nutzun-
gen sollen auch weiterhin ermöglicht werden. Darüber hinaus wird die noch 
unbebaute Restfläche östlich der Erschließungsstraße in den Bebauungs-
plan mit einbezogen. Dieser gemäß § 34 BauGB zu beurteilende Bereich 
soll zukünftig ebenfalls dem großflächigen Einzelhandel zur Verfügung ste-
hen. Mit der Einbeziehung in das Plangebiet besteht damit die Möglichkeit, 
auch Festsetzungen zu möglichen Verkaufsflächen abschließend zu steu-
ern. 
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4. Begründung der Festsetzungen 
 
4.0 Änderung der bestehenden rechtskräftigen Bebauungspläne 
 


Mit diesem Bebauungsplan werden die Festsetzungen der Bebauungspläne 
WE 41 und WE 45 hinsichtlich der Art der zulässigen Nutzung geändert; die 
übrigen Festsetzungen bleiben bestehen. Der heute gemäß § 34 BauGB zu 
beurteilende Bereich zwischen der Straße Wendebrück und der A 391 wird 
darüber hinaus mit einer der bereits derzeit zulässigen Nutzung entspre-
chenden Gebietsfestsetzung belegt. Zur Wahrung gesunder Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse werden außerdem die durch eine schalltechnische Unter-
suchung festgestellten immissionsschutzrechtliche Erfordernisse aufge-
nommen. 


 
4.1 Sondergebiete großflächiger Einzelhandel 
 
4.1.0 Begriffsbestimmungen 
 


Verkaufsfläche 
 
Der planungsrechtliche Begriff der Verkaufsflächen ist gesetzlich nicht defi-
niert und hat sich erst durch die begleitende Rechtsprechung entwickelt. 
Für diesen Bebauungsplan gilt daher die höchstrichterliche Rechtsprechung 
(BVerwG 4 C 10.04, Urteil vom 24.11.05). Demnach sind bei der Berech-
nung der Verkaufsfläche auch die Thekenbereiche, die vom Kunden nicht 
betreten werden dürfen, der Kassenvorraum (einschließlich eines Bereichs 
zum Einpacken der Ware und Entsorgen des Verpackungsmaterials) sowie 
ein Windfang in die Verkaufsflächenberechnung mit einzubeziehen.  
 
Verkaufsflächenzahl VFZ 
 
Um eine gleichmäßige Verteilung der Einzelhandelsflächen in den Sonder-
gebieten zu ermöglichen, werden Verkaufsflächenzahlen (VFZ) festgesetzt. 
Das Verständnis der Verkaufsflächenzahl orientiert sich an den bekannten 
Kennziffern der GRZ oder der GFZ. Dies entspricht dem Festsetzungsge-
bot, dass im Geltungsbereich eines Bebauungsplans jedes Baugrundstück 
für jede nach dem Nutzungskatalog zulässige Nutzung in Betracht kommen 
muss. So wird ausgeschlossen, dass die gesamte zulässige Verkaufsfläche 
eines Gebiets nicht von einem Betrieb allein gebunden wird (sogen. „Wind-
hundprinzip“). Maßgebliche Bezugsgröße ist die im Bauantrag nachzuwei-
sende Baugrundstücksfläche. Die Verkaufsflächenzahl ist eine Größe für 
die grundstücksbezogene Verteilung der Verkaufsflächen und entspricht 
dem Verhältnis von maximal zulässiger Verkaufsfläche zur Gesamtgröße 
des jeweils betrachteten Baugrundstücks. Damit ist sichergestellt, dass in 
den jeweiligen Sondergebieten die zulässige Höchstgrenze der Verkaufs-
flächen entstehen kann, ohne zugleich schon eine konkrete Lagebestim-
mung eines Einzelhandelsbetriebs vornehmen zu müssen.  
 
Die Ermittlung der zulässigen Verkaufsflächenzahlen in den Sondergebie-
ten erfolgt auf Grundlage der in den Gebieten bereits zulässigen (SO 1 und 
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SO 2) bzw. möglichen (GE) Geschossflächen und unter Bezugnahme auf 
die vorgenannte Rechtsprechung, nach der ein Verhältnis von Verkaufsflä-
che zu Geschossfläche von 2 : 3 als Orientierungsgröße etabliert hat. 


 
4.1.1 Sondergebiet großflächiger Einzelhandel SO 1 
 


Angebotssektor „Möbel und Einrichtungen“ 
 
Dieser Bereich wird bereits heute durch großflächige Einzelhandelsbetriebe 
geprägt. Hier befinden sich ein Discount-Möbelmarkt und ein Einrichtungs-
markt. Darüber hinaus befindet sich auf einem Grundstück ein Gebraucht-
wagenhandel. 
 
Die vorhandenen großflächigen Einzelhandelsbetriebe weisen zurzeit keine 
zentrenrelevanten Warensortimente im Sinne des Zentrenkonzeptes Ein-
zelhandel der Stadt Braunschweig auf. Daher ist es folgerichtig, ein Son-
dergebiet für den großflächigen Einzelhandel des Angebotssektors „Möbel 
und Einrichtungen“ festzusetzen. Der Katalog der zulässigen Kern-, Rand- 
und Freisortimente orientiert sich dabei an den Vorgaben des Zentrenkon-
zeptes Einzelhandel. Zur Gebietsabrundung werden die Flächen, auf denen 
sich der Gebrauchtwagenhandel befindet, in das Sondergebiet einbezogen. 
 
Ausnahmsweise soll auch großflächiger Einzelhandel der Angebotssekto-
ren „Baubedarf“, „Gartenbedarf“, „Großteilige Sportgeräte“, „Wohnwa-
gen/Campingfahrzeuge“ und „Kraftfahrzeuge und Zubehör“ zulässig sein. 
Dies ist vertretbar, weil es sich dabei um ein Warenangebot handelt, das 
zentrenverträglich ist. 
 
Unter Berücksichtigung der oben genannten Rechtsprechung wird eine 
Verkaufsflächenzahl VFZ von 0,8 festgesetzt. Unter Berücksichtigung der 
Gebietsgröße ist danach eine Verkaufsfläche von ca. 17.000 m² im SO 1 
realisierbar. 


 
4.1.2 Sondergebiet großflächiger Einzelhandel SO 2 


 
Angebotssektoren „Baubedarf“, „Gartenbedarf“, „Großteilige Sportgeräte“, 
„Wohnwagen/Campingfahrzeuge“ und „Kraftfahrzeuge und Zubehör“ und 
„Möbel und Einrichtungen“ 
 
a) Sondergebiet 2.1 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplan WE 45 befand sich bis zum Früh-
sommer 2007 ein Bau- und Gartenmarkt, der sich aus einem ehemaligen 
Produktionsbetrieb und einem Baumarkt entwickelt hatte. Diese Einzelhan-
delsform weist typischerweise keine zentrenrelevanten Warensortimente im 
Sinne des Zentrenkonzeptes Einzelhandel der Stadt Braunschweig auf, so-
dass hier ein Sondergebiet für den großflächigen Einzelhandel der Ange-
botssektoren „Baubedarf“, „Gartenbedarf“, „Großteilige Sportgeräte“, 
„Wohnwagen/Campingfahrzeuge“ und  „Kraftfahrzeuge und Zubehör“ fest-
gesetzt werden kann. Der Katalog der zulässigen Kern-, Rand- und Freisor-
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timente orientiert sich dabei an den Vorgaben des Zentrenkonzeptes Ein-
zelhandel. Um dem nördlich benachbarten Einrichtungshaus Möglichkeiten 
der Erweiterung zu eröffnen, soll die Fläche zukünftig von diesem mit ge-
nutzt werden können. Aus diesem Grund soll in dem Sondergebiet großflä-
chiger Einzelhandel des unter 4.1.1 beschriebenen Angebotssektors „Möbel 
und Einrichtungen“ zulässig sein. 
 
Unter Berücksichtigung der oben genannten Rechtsprechung wird eine 
Verkaufsflächenzahl VFZ von 0,8 festgesetzt. Unter Berücksichtigung der 
Gebietsgröße ist danach eine Verkaufsfläche von ca. 14.500 m² im SO 
2.1realisierbar. 
 
b) Sondergebiet großflächiger Einzelhandel SO 2.2 


 
Auf dieser Fläche sind bisher noch keine baulichen Nutzungen vorhanden. 
Durch den erfolgten Ausbau der A 391 beurteilt sich die planungsrechtliche 
Situation des o. g. Grundstücks nunmehr gemäß § 34 BauGB. Aufgrund der 
umgebenden Nutzungsarten wird das Grundstück zukünftig als Sonderge-
biet für großflächigen Einzelhandel festgesetzt. 
 
Die Fläche ist aufgrund ihrer unmittelbaren Nähe zur A 391 in ihrer bauli-
chen Ausnutzung stark eingeschränkt, da die Vorschriften von § 9 FStrG zu 
beachten sind. Es bietet sich daher an, dass die Fläche von den benach-
barten Einzelhandelsbetrieben mitgenutzt werden kann. Aus diesem Grund 
soll in dem Sondergebiet sowohl großflächiger Einzelhandel des unter 4.1.1 
beschriebenen Angebotssektors „Möbel und Einrichtungen“ als auch der 
unter 4.1.2 beschriebenen übrigen Angebotssektoren zulässig sein.  
 
Etwa die Hälfte des Gebietes ist aufgrund der Bauverbotszone der A 391 
für bauliche Anlagen nicht nutzbar. Aus diesem Grund und unter Berück-
sichtigung der oben genannten Rechtsprechung wird eine Verkaufsflächen-
zahl VFZ von 0,3 festgesetzt. Unter Berücksichtigung der Gebietsgröße ist 
danach eine Verkaufsfläche von ca. 2.500 m² im SO 2.2 realisierbar. 
 


4.1.4 Randsortimente 
 
Randsortimente sollen aufgrund ihrer Innenstadtrelevanz gemäß dem Zen-
trenkonzept eingeschränkt werden. Unter Randsortimenten sind Waren-
gruppen zu verstehen, die in Anlehnung an das Kernsortiment angeboten 
werden. Das Zentrenkonzept Einzelhandel hält eine Größe von 5 % der 
Geschossfläche des jeweiligen großflächigen Einzelhandelsbetriebes für 
die dem Kernsortiment untergeordneten Warengruppen für zentrenverträg-
lich. Unter Bezug auf Punkt 4.1.0 darf die Verkaufsfläche für das Randsor-
timent 5 % der Verkaufsfläche des Einzelhandelsbetriebes nicht überschrei-
ten. Einzelne Warengruppen des zulässigen Freisortiments dürfen dabei 
2,5 % der Verkaufsfläche nicht überschreiten. Diese Vorgabe gilt für alle 
festgesetzten Sondergebiete im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes. 
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4.1.5 Freisortimente 
 
Freisortiment sind Warengruppen, die nicht in unmittelbarem Zusammen-
hang mit dem Kernsortiment stehen müssen. Um einen Attraktivitätsverlust 
der Innenstadt und der Ortszentren vorzubeugen, werden für die Freisorti-
mente bestimmte Warengruppen ausgeschlossen. Im Sinne des Zentren-
konzeptes Einzelhandel sind Freisortimente daher auf einer Geschossflä-
che von 3 % Einzelhandel je großflächigen Einzelhandelsbetrieb im Gel-
tungsbereich dieses Bebauungsplanes zulässig. Unter Bezug auf Punkt 
4.1.0 darf die Verkaufsfläche für das Freisortiment 3 % der Verkaufsfläche 
des Einzelhandelsbetriebes nicht überschreiten. Einzelne Warengruppen 
des zulässigen Freisortiments dürfen dabei 1 % der Verkaufsfläche nicht 
überschreiten. Diese Vorgabe gilt für alle festgesetzten Sondergebiete im 
Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes. 
 
Die in der Fortschreibung 2010 des Zentrenkonzepts Einzelhandel (zentrale 
Versorgungsbereiche) aufgeführte „Braunschweiger Liste“ derjenigen Sor-
timente, die als zentrenrelevant einzustufen sind, sind auch innerhalb des 
Freisortiments ausgeschlossen. 
 


4.2 Ausnahmsweise zulässige gewerbliche Nutzungen 
 


Aufgrund der bisherigen Festsetzungen der Bebauungspläne WE 41 und 
WE 45 waren auch gewerbliche Nutzungen gemäß § 8 BauNVO zulässig. 
Durch die Änderung dieser Bebauungspläne zu Sondergebieten würden 
diese Nutzungsmöglichkeiten zukünftig entfallen. Zudem hat sich zwischen-
zeitlich auf dem südlichen Grundstück eine Kartbahn mit Außengelände 
angesiedelt. Um diese zwischenzeitliche Ansiedlung planungsrechtlich zu 
bestätigen und eine vertretbare alternative Nachnutzung der Grundstücke 
zu ermöglichen, sollen im gesamten Geltungsbereich dieses Bebauungs-
planes ausnahmsweise auch Betriebe und Anlagen, die einem Gewerbege-
biet gemäß § 8 Abs. 2 und Abs. 3 BauNVO entsprechen, zulässig sein. 
Hiervon ausgenommen sind jedoch Bordelle und bordellartige Betriebe so-
wie Einzelhandelsbetriebe, betriebsbedingte Wohnungen und Beherber-
gungsbetriebe. 
 
Am 20. November 2012 hat der Rat der Stadt Braunschweig das „Steue-
rungskonzept Vergnügungsstätten“ beschlossen. In diesem Konzept wer-
den allgemeine städtebauliche Zielvorgaben für das bauleitplanerische 
Handeln der Stadt Braunschweig bei der Ansiedlung von Vergnügungsstät-
ten aufgestellt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Festlegung von Zielvor-
stellungen für die Ansiedlung von Spielhallen im Stadtgebiet, da Spielhallen 
auf Grund ihrer großen Anzahl und den z. T. erheblichen städtebaulichen 
Auswirkungen den größten Regelungsbedarf nach sich ziehen. Im Rahmen 
der Erarbeitung des Konzeptes wurden „potentielle Ansiedlungsbereiche“ 
untersucht, die für Standortnachfrager attraktiv sein könnten und mit städ-
tebaulichen Kriterien abgeglichen. Im Ergebnis schlägt das Konzept Teilbe-
reiche vor, in denen Vergnügungsstätten (insbesondere Spielhallen) unter 
bestimmten Bedingungen zugelassen werden können. 
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Als Ergebnis wurde festgestellt, dass auf Grund der bestehenden großen 
Anzahl von Spielhallen im Stadtgebiet und der potentiell negativen städte-
baulichen Auswirkungen Spielhallen in Braunschweig nur noch ausnahms-
weise und nur an dafür geeigneten Standorten zugelassen werden sollen. 
Spielhallenstandorte können in Braunschweig jedoch nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen werden. 
 
Mit der nur ausnahmsweisen Zulässigkeit kann einer Häufung solcher An-
lagen begegnet werden, die die Gefahr einer negativen städtebaulichen 
Entwicklung birgt (Trading-Down-Effekte, bodenrechtliche Spannungen, 
negative Auswirkungen für arbeitsplatzintensive Gewerbebetriebe durch 
Verdrängung auf Grund höherer Bodenpreise etc., negative Auswirkungen 
auf das Stadtbild auf Grund geschlossener Fassaden etc.). Solche negati-
ven Auswirkungen können im Regelfall angenommen werden, wenn ein 
Abstand von Spielhallenstandorten von unter 100 m unterschritten wird. 
Vorrangig werden heutzutage „kerngebietstypische Spielhallen“ beantragt, 
die nur in Gewerbegebieten ausnahmsweise oder Kerngebieten zulässig 
sind. 
 
Das „Steuerungskonzept Vergnügungsstätten“ sieht in Bezug auf diesen 
Bebauungsplanbereich vor, dass im Geltungsbereich dieses Bebauungs-
planes Vergnügungsstätten ausnahmsweise zugelassen werden können. 
Durch die Aufgabe des Baumarktes im Süden des Gebietes, wo zz. eine 
Zwischennutzung stattfindet, und die bisher ungenutzten Flächen östlich 
der Straße Wendebrück wird das Erscheinungsbild geprägt. Dieses Gebiet 
befindet sich in einer Umbruchsituation. Gewerbliche Trading-Down-Effekte 
bzw. bodenrechtliche Spannungen sind nicht zu befürchten. Die von der 
A 391 im Osten, dem Beberbach im Süden, der Kreisstraße 81 im Westen 
und Norden umschlossenen Flächen lassen wenig Spielraum für die An-
siedlung anderer, hochwertiger Nutzungen. Demgegenüber ist die Fläche 
für Vergnügungsstätten durchaus interessant, da sie in einem verkehrlich 
gut erreichbaren Gebiet liegt. 
 
Über die nur ausnahmsweise Zulässigkeit kann erreicht werden, dass keine 
unzuträgliche Häufung durch die Ansiedlung mehrerer Spielhallen eintritt. 
 
Diese ausnahmsweise Zulässigkeit gilt neben Spielhallen auch für andere 
Arten von Vergnügungsstätten (Nachtlokale sowie Vorführ- und Geschäfts-
räume, deren Zweck auf Darstellungen mit sexuellem Charakter ausgerich-
tet ist sowie Swinger-Clubs, bestimmte Arten von Diskotheken, Wettbüros, 
Kinos und Festhallen). In Bezug auf diese Nutzungen ist zurzeit keine be-
sondere Problematik erkennbar. Die ausnahmsweise Zulässigkeit ermög-
licht jedoch, eine jeweilige städtebauliche Verträglichkeit zu sichern. 


Mit der Festsetzung einer ausnahmsweisen Zulässigkeit solcher Nutzungen 
wird verdeutlicht, dass das Plangebiet vorrangig für verträgliche Einzelhan-
delsnutzungen zur Verfügung stehen soll. 
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Ausschluss von kleinflächigen Einzelhandelsbetrieben 
 
In Gewerbegebieten sind – soweit nichts anderes festgesetzt ist – kleinflä-
chige Einzelhandelsbetriebe grundsätzlich zulässig. Es ist jedoch Ziel die-
ses Bebauungsplanes, die Ansiedlung von Einzelhandelseinrichtungen im 
Sinne des Zentrenkonzeptes zu steuern. Während die getroffenen Festset-
zungen zum großflächigen Einzelhandel zentrenverträglich sind, würden 
weitere Einzelhandelsformen gerade auch mit kleinflächigen Betrieben 
leicht zu Beeinträchtigungen der Innenstadt und der Ortsteilzentren führen. 
Aus diesem Grund und damit die Flächen im Geltungsbereich ausschließ-
lich dem großflächigen Einzelhandel zur Verfügung stehen werden im Falle 
einer gewerblichen Nutzung Einzelhandelsbetriebe ausgeschossen. 
 
Innerhalb der ausnahmsweise zulässigen Verkaufs- und Ausstellungsflä-
chen sind solche mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten zulässig, wenn 
sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der am Standort erfolgenden Her-
stellung, oder Weiterverarbeitung oder dem Großhandel von Waren und 
Gütern stehen und von deutlich untergeordneter Größe sind. Die Verkaufs- 
und Ausstellungsflächen müssen dabei eine mit der gewerblichen Produkti-
on, Weiterverarbeitung oder Dienstleistung im Zusammenhang stehende 
bauliche Anlage bilden, um zu verhindern, dass Verkaufs- und Ausstel-
lungsflächenlosgelöst von der Produktionsstätte eine eigenständige Ent-
wicklung vollziehen und damit besondere Bedeutung bekommen. Es han-
delt sich bei diesen Fällen also nicht um reine Einzelhandelsbetriebe, son-
dern um Gewerbebetriebe, die am Ort der Herstellung verkaufen wollen, 
was für den Betrieb unter Umständen von erheblicher Bedeutung sein kann. 
Diese besondere Form des Einzelhandels kann akzeptiert werden, wenn 
sie keine wesentliche Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der beste-
henden Einkaufsbereiche der Stadt darstellt und insgesamt keine negativen 
städtebaulichen Auswirkungen nach sich zieht. Für die zentrenrelevanten 
Warengruppen gilt diese Regelung nicht, da diese insbesondere zur Erhal-
tung der Leistungsfähigkeit des Einzelhandels in der Kernstadt sowie zur 
wohnungsnahen Versorgung in den Ortsteilen beitragen. 
 
Ausschluss von Bordellen und bordellartigen Betrieben: 
 
Die Bauflächen im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes dienen heute 
vorwiegend dem Einzelhandel, sollen aber bedingt auch für das Produkti-
ons- und Dienstleistungsgewerbe zur Verfügung stehen. Zur Vermeidung 
von städtebaulichen Spannungen und um den Standort nicht durch ein Ein-
sickern einschlägiger Nutzungen zu gefährden, werden Bordelle und bor-
dellartige Betriebe ausgeschlossen. Aus den gleichen Gründen sind auch 
Nachtlokale sowie Vorführ- und Geschäftsräume, deren Zweck auf Darstel-
lungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist, sowie Swinger-Clubs und 
Wohnungsprostitution unzulässig. In diesem Zusammenhang ist zu berück-
sichtigen, dass es im Umfeld von Prostitution erfahrungsgemäß zu einem 
Anstieg krimineller Handlungen kommt und die Flächen im Geltungsbereich 
aufgrund ihrer unmittelbaren Nähe zu einer Autobahnausfahrt somit zu den 
gefährdeten Stadträumen zählen. 
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Ausschluss von Betriebswohnungen und Beherbergungsbetrieben: 
 
Die nächtliche Lärmbelastung durch die A 391 ist nahezu im gesamten 
Plangebiet sehr hoch, aufwändige Schallschutzmaßnahmen für die Lärm-
pegelbereiche V bis VI wären für schutzwürdige Nutzungen erforderlich, 
was wirtschaftlich kaum zu vertreten ist. Aus diesem Grund sind betriebs-
bedingte Wohnungen und Beherbergungsbetriebe ausgeschlossen. 


 
4.3 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne 


des Bundesimmissionsschutzgesetztes 
 


Das Plangebiet wird bereits heute mit hohen Schallpegeln durch den um-
gebenden Straßenverkehr auf der A 391 und den Straßen Am Beberbach 
und Wendebrück belastet. Weitere Lärmquellen liegen in der näheren Um-
gebung nicht vor. Die Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet wurden un-
tersucht, wobei die Verkehrsprognosedaten für das Jahr 2020 zugrunde ge-
legt wurden. Die Berechnung fußt auf freier Schallausbreitung, d. h. ohne 
die abschirmende Wirkung durch vorhandene Baukörper zu berücksichti-
gen. 
 
Die DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ enthält Orientierungswerte für 
verschiedene Nutzungsarten. Für Sondergebiete enthalten die Orientie-
rungswerte einen Spielraum je nach Schutzbedürfnis. Da es sich bei Son-
dergebieten Einzelhandel nicht um schutzwürdige Sondergebiete handelt 
und bereits durch die bestehenden Bebauungspläne Gewerbegebiete fest-
gesetzt sind, können die Obergrenzen der Orientierungswerte für Gewer-
begebiete angesetzt werden. (tags: 65 dB(A), nachts: bzgl. Verkehrslärm 55 
dB(A), bzgl. sonstiger Lärmarten 50 dB(A)). 
 
Durch die Geräuschemissionen der an das Plangebiet angrenzenden Stra-
ßen Am Beberbach und Wendebrück ergeben sich im autobahnnahen Drit-
tel des Plangebietes Mittelungspegel von bis zu 75 dB(A) am Tage, wäh-
rend für den Rest des Gebietes die Orientierungswerte für Gewerbegebiete 
eingehalten werden (65 dB(A) tags). In der Nachtzeit ist nahezu das ganze 
Plangebiet von einer Überschreitung des Orientierungswertes für Gewerbe-
gebiete betroffen. 
 
Im Hinblick auf den Schutz von Arbeitnehmern (Büro- und Verkaufsperso-
nal) vor Lärm sind deshalb passive Schallschutzmaßnahmen auf Basis der 
am Tage festgestellten bzw. prognostizierten Lärmimmissionen festgesetzt. 
Dabei wird auf die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ abgestellt, die Vor-
gaben über anzustrebende Innenpegel und das Absorptionsverhalten der 
Außenfassaden betroffener schutzwürdiger Räume macht. Die Norm legt in 
Abhängigkeit von der Raumart (Nutzungsart, Schutzwürdigkeit) bestimmte 
Schalldämmmaße für das Gesamt-Außenbauteil in Abhängigkeit von einem 
aus dem maßgeblichen Außenlärmpegel resultierenden Lärmpegelbereich 
(LPB) fest. Aus diesem Grund sind im Bebauungsplan die zu beachtenden 
Lärmpegelbereiche, aus denen sich das jeweilige Schalldämmmaß der Au-
ßenbauteile gemäß DIN 4109 ermitteln lässt, festgesetzt. Im Bereich der 
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überbaubaren Flächen ergeben sich dadurch die Lärmpegelbereiche VI (in 
einem Streifen entlang der A 391) und IV bis V für den Rest des Gebietes. 
 
Im vorliegenden Fall schließt der Bebauungsplan eine Wohnnutzung im 
Geltungsbereich aus, dementsprechend sind zur Ermittlung des Außen-
lärmpegels nur die Beurteilungspegel zur Tagzeit maßgeblich. Aufgrund der 
besonderen Geländesituation (hochgelegener Straßenverlauf der A 391) 
wurden die maßgeblichen Außenlärmpegel für die kritische Immissionshöhe 
von 8 m ermittelt. Die daraus resultierenden Lärmpegelbereiche (LPB) sind 
in der Planzeichnung eingetragen; es zeigt sich, dass der Verkehr der a 391 
pegelbestimmend ist. Die LPB ergeben sich im vorliegenden Fall aus dem 
um 3 dB(A) erhöhten Verkehrslärmimmissionen gemäß DIN 4109: 
 


Maßgeblicher Außenlärmpegel in dB(A) Lärmpegelbereich 
66-70 IV 
71-75 V 
76-80 VI 


 
Durch die Kenntlichmachung der Lärmpegelbereiche im Bebauungsplan 
können sich Ansiedlungswillige auf die vorhandene Lärmsituation einstellen 
und in Anwendung der DIN 4109 i. V. mit der VDI 2719 „Schalldämmung 
von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“ für eine geeignete Schall-
dämmung der Umfassungsbauteile inklusive der Fenster und deren Zusatz-
einrichtungen (z. B. Lüftungseinrichtungen) sorgen. Der Nachweis zur Ein-
haltung der Schalldämmmaße ist mittels geeigneter nachvollziehbarer Bau-
vorlagen, zugehörig zur Bauanzeige/zum Bauantrag zu erbringen bzw. der 
Bauaufsichtsbehörde vorzulegen. 
 
Darüber hinaus führen auch planerische/bauliche Maßnahmen zu einer ef-
fektiven Lärmminderung. So kann z. B. durch eine sinnvolle Gebäudean-
ordnung und/oder Raumorientierung durch Nutzung der Eigenabschirmung 
eine Pegelminderung von bis zu 10 dB(A) an den Fassaden bzw. vor den 
Fenstern erreicht werden. Sofern keine Lüftungseinrichtung (z. B. gem. VDI 
2791) vorgesehen ist, kann eine ausreichende Belüftung von schutzwürdi-
gen Räumen (Büros) mit Fenstern an Fassaden mit Richtwertüberschrei-
tungen auch durch einfache Maßnahmen, wie z. B. über Querlüftung von 
Fenstern an Fassaden ohne Richtwertüberschreitungen vorgenommen 
werden. 


 
4.4 Straßenverkehrsflächen 
 


Die im Bebauungsplan WE 41 aus dem Jahre 1962 festgesetzte Straßen-
verkehrsfläche genügt nicht den heutigen Mindestanforderungen an eine 
Erschließungsstraße mit hohem Handels- bzw. Gewerbeverkehr. Aufgrund 
der geringen Nutzung genügt die bestehende Straße derzeit noch den An-
forderungen. Mit der Sicherung eines 2 m breiten Streifens entlang der Ost-
seite der Straße Wendebrück und eines um 1,5 m größeren Radius im Be-
reich der bereits planungsrechtlich im B-Plan WE 45 gesicherten, jedoch 
noch nicht ausgebauten Wendeanlage, sichert dieser Bebauungsplan die 
fehlenden Flächen für den verkehrsgerechten Ausbau dieser Straße pla-
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nungsrechtlich ab, wenn es zu einer stärkeren Ausnutzung des Standortes 
kommen sollte. Hierfür soll die Straße einen 2,5 m breiten Gehweg auf der 
Westseite und eine 7 m breite Fahrbahn erhalten. Auf der Ostseite besteht 
aufgrund der festgesetzten Breite der Straßenverkehrsfläche die Option für 
einen Gehweg in Abhängigkeit der künftigen Nutzungen. 
 
 


5. Örtliche Bauvorschriften 
 
5.1 Geltungsbereich und Anlass 


 
Die Bauvorschriften gelten für den gesamten Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes WE 58. 


 
Ziel einer städtebaulichen Planung ist es, neben der Ordnung der Funktio-
nen in einem Plangebiet auch eine ansprechende Gestaltung zu verwirkli-
chen, um insgesamt ein harmonische Ortsbild zu erreichen. Das Ortsbild 
wird u.a. maßgeblich durch die Übergänge von Privatgrundstücken zu öf-
fentlichen Verkehrsflächen und die Außenanlagen – insbesondere Werbe-
anlagen - mitbestimmt. Die geltenden städtebaulichen Festsetzungen allein 
reichen nicht aus, die gestalterische Ordnung zu sichern. Deshalb werden 
Bauvorschriften zum Thema „Werbeanlagen“ getroffen. 


 
5.2 Werbeanlagen 


 
Freistehende Werbeanlagen 
 
In Anbetracht der regionsweiten Bekanntheit dieses Einzelhandelsschwer-
punktes in Wenden sind Werbeanlagen mit Auswirkungen, die das Gebiet 
weithin überragen, nicht erforderlich. Die negativen Auswirkungen auf das 
Ortsbild sind höher zu gewichten als das Bestreben der Betriebe, ihre Fir-
men über die anderen hinaus in den öffentlichen Raum bekannt zu machen. 
Deshalb soll die Höhe freistehender Werbeanlagen auch nur 2 m über der 
zulässigen Gebäudehöhe liegen. Damit sind sie gegenüber Werbeanlagen 
an Gebäuden privilegiert. 


 
Ortsfeste Werbeanlagen 
 
Werbeanlagen, die an Gebäuden befestigt sind, dürfen die Oberkante des 
dazugehörigen Gebäudes nicht überschreiten. Damit wird erreicht, dass 
zwar eine angemessene Werbewirksamkeit sichergestellt, jedoch eine zu 
große städtebauliche Dominanz von Werbeanlagen vermieden wird. 
 
Zusätzlich werden die Ansichtsflächen von Werbetürmen beschränkt auf 
50 m² (alle Seiten) bzw. 25 m² (je Einzelfläche). Auch diese Festsetzung 
dient dem Zweck, eine übergeordnete Dominanz von Werbeanlagen im 
Plangebiet zu vermeiden. Durch die Regelung wird eine Gleichbehandlung 
aller Betriebe erreicht und eine sich immer weiter steigernde Konkurrenz 
der Betreiber untereinander („größer, höher“) vermieden. 
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6. Zusammenstellung wesentlicher Daten 
 


Sondergebiet SO 1: 
 
Sondergebiet SO 2.1: 
 
Sondergebiet SO 2.2: 
 
Straßenverkehrsfläche: 
 davon Bestand 
 davon über B-Plan WE 45 bereits gesichert 
 neue Straßenfläche 
 
Gesamtfläche des Plangebietes: 


21.356 m² 
 


18.125 m² 
 


8.174 m² 
 


2.632 m² 
1.881m² 
429 m² 
322 m² 


 
50.287 m² 


  
 


 
7. Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 
 
7.1 Maßnahmen 


 
Der Geltungsbereich umfasst Flächen, die bebaut bzw. unbebaut und er-
schlossen sind. Für den verkehrsgerechten Ausbau ist jedoch eine Erweite-
rung der Straße Wendebrück erforderlich. 
 


7.2 Kosten und Finanzierung 
 


Es entstehen der Stadt folgende Kosten für die Verbreiterung der Straßen-
fläche: 
  
Grunderwerb    ca.   20.000  € 
Ausbau  ca.  380.000  € 
 
Die Mittel für die von der Stadt zu übernehmenden Kostenanteile sind von 
den zuständigen Fachbereichen rechtzeitig zur Aufnahme in den Haushalt-
plan / Investitionsprogramm anzumelden. 


 
 
8. Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan 


die Grundlage bilden soll 
 
Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. Mit Rechtskraft des 
Bebauungsplanes erhält die Stadt ein Vorkaufsrecht für die Grundstücke, 
auf denen öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt sind. Gelingt der Ankauf 
der Flächen nicht, kann die Durchführung eines Enteignungsverfahrens in 
Betracht kommen. 















